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auf Antrag diesbezügliche finanzielle Unterstützung zu ge-
währen und mit ihnen zusammenzuarbeiten;

13. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen von Ländern, in denen Situationen von Binnenvertrei-
bung bestehen, nachdrücklich auf, die Tätigkeit des Beauf-
tragten des Generalsekretärs auch künftig zu erleichtern, so-
wie ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten zu ei-
nem Besuch ihres Landes einzuladen, damit er den Dialog mit
den Regierungen zur Überwindung von Situationen der Bin-
nenvertreibung fortführen und intensivieren kann, und dankt
den Regierungen, die dies bereits getan haben;

14. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs die Empfehlungen und Anregun-
gen, die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unterbreitet
hat, ernsthaft zu prüfen und ihn über die daraufhin ergriffenen
Maßnahmen zu unterrichten;

15. fordert die Regierungen auf, Binnenvertriebenen
Schutz und Hilfe zu gewähren, namentlich Hilfe bei der Wie-
dereingliederung und Entwicklung, und die diesbezüglichen
Anstrengungen der zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen und der humanitären Organisationen zu erleich-
tern, so auch durch die weitere Verbesserung des Zugangs zu
Binnenvertriebenen;

16. betont die zentrale Rolle des Nothilfekoordinators
bei der interinstitutionellen Koordinierung des Schutzes und
der Hilfe für Binnenvertriebene und begrüßt die Initiativen,
die weiterhin ergriffen wurden, um bessere Schutz-, Hilfe-
und Entwicklungsstrategien zu Gunsten von Binnenvertriebe-
nen und eine bessere Koordinierung der sie betreffenden Ak-
tivitäten zu gewährleisten;

17. nimmt Kenntnis von den gegenwärtig durch das hu-
manitäre System der Vereinten Nationen unternommenen
Anstrengungen, betont die Notwendigkeit, die interinstitutio-
nellen Regelungen und die Kapazitäten der Organisationen
der Vereinten Nationen und anderer maßgeblicher Akteure
zur Bewältigung der enormen mit der Binnenvertreibung ver-
bundenen humanitären Herausforderungen weiter auszubau-
en, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Wichtigkeit eines
wirksamen, rechenschaftspflichtigen und berechenbaren ko-
operativen Ansatzes;

18. legt allen in Betracht kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet der humani-
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses und den Regie-
rungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zusammenzuarbei-
ten und es unter anderem durch die Lieferung einschlägiger
Daten über Situationen der Binnenvertreibung sowie die Be-
reitstellung von Finanzmitteln zu unterstützen;

21. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisationen,
wie beispielsweise der Afrikanischen Union, der Organisa-
tion der amerikanischen Staaten, der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa, der Zwischenstaatlichen
Behörde für Entwicklung, des Europarats, des Common-
wealth und der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten, die auf die Schutz-, Hilfe- und Entwicklungs-
bedürfnisse von Binnenvertriebenen eingehen, und ermutigt
diese und andere Regionalorganisationen, ihre Aktivitäten
und ihre Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des General-
sekretärs zu verstärken;

22. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der wirksamen Wahrnehmung seines Mandats zu
gewähren, und legt dem Beauftragten nahe, sich weiter um
Beiträge der Staaten sowie der zuständigen Organisationen
und Institutionen zu bemühen, damit seine Tätigkeit auf eine
solidere Grundlage gestellt wird;

23. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, für
die Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten und
vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution zu erstellen;

24. beschließt, die Frage des Schutzes und der Hilfe für
Binnenvertriebene auf ihrer 
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lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Philippinen,
Russische Föderation, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-
Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuva-
lu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentral-
afrikanische Republik. 

Dagegen: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Botsuana, Brasilien,
Chile, Ecuador, Ghana, Guatemala, Indien, Japan, Kenia, Kolum-
bien, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Mongolei, Nepal, Nigeria, Pa-
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das Militär, die Beamten und die Lehrkräfte, bei der Wahr-
nehmung ihrer amtlichen Aufgaben die Menschen ungeachtet
ihrer unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen
achten und niemanden auf Grund seiner Religion oder Welt-
anschauung diskriminieren und dass jede erforderliche und
geeignete Aufklärung oder Schulung geleistet wird; 

14. unterstreicht die Notwendigkeit, die Diffamierung
von Religionen und die Aufstachelung zu religiösem Hass
durch Aufklärungsarbeit und bewusstseinsbildende Maßnah-
men zu bekämpfen, indem die Maßnahmen auf lokaler, natio-
naler, regionaler und internationaler Ebene zu Strategien zu-
sammengefasst und harmonisiert werden; 

15. fordert die Staaten nachdrücklich auf, den gleichen
Zugang zur Bildung für alle im Gesetz und in der Praxis zu
gewährleisten, namentlich den Zugang zu kostenloser Grund-
schulbildung für alle Kinder, Mädchen wie Jungen, sowie den
Zugang für Erwachsene zu lebenslangem Lernen und zu Bil-
dung, auf der Grundlage der Achtung der Menschenrechte,
der Vielfalt und der Toleranz sowie ohne jede Diskriminie-
rung, und keine rechtlichen oder sonstigen Maßnahmen zu er-
greifen, die zu einer Rassentrennung beim Zugang zur Schul-
bildung führen; 

16. fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen
globalen Dialog zur Förderung einer Kultur der Toleranz und
des Friedens auf der Grundlage der Achtung der Menschen-
rechte und der Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen
zu begünstigen, und legt den Staaten, nichtstaatlichen Organi-
sationen, religiösen Organisationen sowie den Print- und
elektronischen Medien eindringlich nahe, einen solchen Dia-
log zu unterstützen und sich daran zu beteiligen;

17. bekräftigt, dass der Menschenrechtsrat die allgemei-
ne Achtung aller religiösen und kulturellen Werte fördern und
sich mit Fällen der Intoleranz, Diskriminierung und Aufsta-
chelung zu Hass gegenüber Angehörigen jedweder Gemein-
schaft oder den Anhängern jedweder Religion befassen wird;

18. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der Hohen




